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A N T R A G 
 

  Vorlage-Nr.: A 00/0447 

F.D.P.-Fraktion Datum: 11.09.2000 

Bearb. : Herr  Bassler Tel.: öffentlich nicht öffentlich 

Az. :  X  
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Stadtvertretung 26.09.2000 
 
 
Öffentliche Ausschreibung der städtischen Kindertageseinrichtungen; hier: Antrag der F.D.P.-Fraktion 
vom 08.09.2000 
 
Beschlussvorschlag 
 
Für alle städtischen Kindertageseinrichtungen wird die Betriebsführung öffentlich ausgeschrieben! Die F.D.P. 
schlägt vor: Die Betreiber erhalten zunächst für 5 Jahre einen Vertrag, in dem insbesondere folgende Punkte zu 
beachten sind: Die Vereinbarung eines jährlichen Festbetrages, die befristete Übertragung der Nutzung der 
städtischen Grundstücke und Kindertageseinrichtungen und die befristete Abordnung der Mitarbeiter/innen der 
städtischen Kindertagesstätten. Die vereinbarten Festbeträge werden jährlich überprüft, um tarifliche 
Erhöhungen, Alterszulagen, Ortszuschläge etc. zu erfassen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Betriebsführung umgehend auszuschreiben, um eine Übergabe zum 
01.01.2002 zu ermöglichen. Die Trägervielfalt und das Wahlrecht der Eltern sind dabei zu beachten. 
 
Sachverhalt 
 
Gemäß dem Grundsatz der Subsidiarität sollen die staatlichen Ebenen die anzubietenden Leistungen u.a. im 
sozialen, familien- und jugendbezogenen Bereich zunächst an freie Träger vergeben und nur dann selbst 
übernehmen, wenn sich keine geeigneten Träger finden lassen. Bei der Verwaltungsreform sollen zusätzlich die 
Aufgaben innerhalb des Rathauses kostengünstiger organisiert und so weit wie möglich auf die Leitung und 
Steuerung reduziert werden. 
 
Weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 
Anlage(n) 

Orginal des Antrages 


